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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Allgemeine Beiträge für Vollversicherte. Allgemeine Beiträge für Vollversicherte. 

§ 51. (1) bis (6) … § 51. (1) bis (6) … 

(7) Abweichend von Abs. 3 Z 2 ist für Personen, deren Alterspension sich 
wegen Aufschubes der Geltendmachung des Anspruches erhöht (§ 261c, § 5 
Abs. 4 APG), für jeden für diese Erhöhung zu berücksichtigenden Monat die 
Hälfte des auf den Dienstgeber und die versicherte Person entfallenden 
Beitragsteiles aus Mitteln der Pensionsversicherung zu zahlen. 

(7) Abweichend von Abs. 3 Z 2 ist für Personen, 

  1. deren Alterspension sich wegen Aufschubes der Geltendmachung des 
Anspruches erhöht (§ 261c, § 5 Abs. 4 APG), für jeden für diese 
Erhöhung zu berücksichtigenden Monat oder 

  2. die neben dem Bezug einer Pensionsleistung aus eigener 
Pensionsversicherung ab dem Monatsersten nach Erreichung des 
Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz begründende Erwerbstätigkeit ausüben, 

 der auf die versicherte Person entfallende Beitragsteil aus Mitteln der 
Pensionsversicherung zu zahlen. 

 Dienstgeberinformation über den Anteil der Beschäftigung Älterer 

 § 79c. (1) Der Dachverband ist verpflichtet, einmal jährlich den Anteil 
älterer Personen (60- bis 64-Jährige) an allen vollversicherten Beschäftigten für 
die einzelnen Abteilungen nach der Systematik der Wirtschaftstätigkeiten ÖNACE 
2025 (Branchenquote) festzustellen. Der Anteil ist aus dem Durchschnitt der 
Beschäftigtenstände, ausgenommen Lehrlinge, des vorhergehenden 
Kalenderjahres zu ermitteln. 

 (2) Der Dachverband hat einmal jährlich bis zum 30. September auf 
elektronischem Weg ein Informationsschreiben im Namen des 
Arbeitsmarktservice an Dienstgeber zu versenden, 

  1. die ÖNACE-Abteilungen pro Bundesland mit einem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
branchendurchschnittlichen Anteil der Beschäftigung älterer Personen 
nach Abs. 1 von unter 6 % zugeordnet sind, und 

  2. die im Jahresdurchschnitt mindestens 25 vollversicherte (freie) 
Dienstnehmer(innen), ausgenommen Lehrlinge, beschäftigen. 

 (3) Das Informationsschreiben hat neben allgemeinen Informationen zur 
empirischen Entwicklung der Älterenbeschäftigung in Österreich auf das Ziel der 
Bundesregierung, den Anteil der älteren Beschäftigten zu erhöhen, sowie auf 
bestehende Einrichtungen und Möglichkeiten der Erreichung dieses Zieles unter 
(möglicher) Nutzung staatlicher Unterstützung und Förderungen zu verweisen. 
Das Informationsschreiben hat die Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten 
für die Beschäftigung von älteren Personen nach Abs. 1 entsprechend den 
Vorgaben der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz zu enthalten. 

 (4) Bei der Vollziehung der Abs. 1 bis 3 ist der Dachverband im 
übertragenen Wirkungsbereich tätig und an die Weisungen der Bundesministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gebunden. Er 
kann sich bei der Versendung des Informationsschreibens Dritter bedienen. Die 
daraus entstehenden Aufwendungen sind dem Dachverband aus Mitteln der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu ersetzen 

 (5) Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat die Quote nach Abs. 2 sowie die Inanspruchnahme der 
Unterstützungsangebote jährlich zu evaluieren. Der Evaluierungsbericht ist dem 
Nationalrat zuzuleiten. 

Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen Aufgehoben 

§ 248c. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) ab dem Monatsersten nach Erreichung des 
Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz oder 
dem GSVG oder dem BSVG begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt oder ein 
Anrechnungsbetrag nach § 13 des Bundesbezügegesetzes geleistet, so gebührt 
dem (der) Versicherten oder dem Organ nach § 12 Abs. 1 des 
Bundesbezügegesetzes ein besonderer Höherversicherungsbetrag, der nach 
Abs. 2 zu berechnen ist. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als 
Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

Aufgehoben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Für die Bemessung des besonderen Höherversicherungsbetrages sind die 
auf Grund einer Pflichtversicherung nach Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2003 
geleisteten Beiträge zur Pensionsversicherung, die auf die versicherte Person und 
ihren Dienstgeber entfallen, mit einem Faktor zu vervielfachen. Dieser Faktor ist 
durch Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter 
Berücksichtigung des Lebensalters bei geschlechtsneutraler Bewertung des 
Einkommens festzusetzen. 

Aufgehoben 

(3) Der besondere Höherversicherungsbetrag gebührt ab jenem 
Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr der Aufnahme der Erwerbstätigkeit folgt; 
für jedes weitere Kalenderjahr der Erwerbstätigkeit wird der besondere 
Höherversicherungsbetrag neu festgesetzt. Die aus der besonderen 
Höherversicherung zustehende Leistung gebührt ab dem der erstmaligen 
Festsetzung des besonderen Höherversicherungsbetrages folgenden 
Kalenderjahr; sie ändert sich entsprechend der jeweiligen Neufestsetzung des 
besonderen Höherversicherungsbetrages. 

Aufgehoben 

 Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 823. (1) § 79c samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2026 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 (2) § 51 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 tritt 
mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

 (3) § 248c samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer 
Kraft. 

 (4) § 248c in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung ist auf Zeiten 
einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit vor dem 1. Jänner 
2027 weiterhin anzuwenden. 

 (5) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen unter 
Einbeziehung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger im Jahr 2030 
eine Evaluierung der Maßnahmen der Beitragszahlung nach § 51 Abs. 7 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 sowie der Aufhebung der 
besonderen Höherversicherung durch BGBl. I Nr. xxx/2026 hinsichtlich ihrer 
Wirkung auf den Arbeitsmarkt (Ausweitung der Beschäftigungsquote Älterer) 
sowie hinsichtlich Einkommensgruppen, Branchen, Geschlecht und budgetären 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Effekten vorzunehmen. Der Evaluierungsbericht ist dem Nationalrat vorzulegen. 
Wird im Rahmen der Evaluierung festgestellt, dass die wesentlichen 
Zielsetzungen der Maßnahmen nicht erreicht werden, sind diese entsprechend 
anzupassen. 

Artikel 2 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Beiträge zur Pflichtversicherung Beiträge zur Pflichtversicherung 

§ 27. (1) bis (5) … § 27. (1) bis (5) … 

(6) Abweichend von Abs. 2 ist für Personen, deren Alterspension sich wegen 
Aufschubes der Geltendmachung des Anspruches erhöht (§ 143a, § 5 Abs. 4 
APG), für jeden für diese Erhöhung zu berücksichtigenden Monat die Hälfte des 
auf die pflichtversicherte Person entfallenden Beitragsteiles aus Mitteln der 
Pensionsversicherung zu zahlen. 

(6) Abweichend von Abs. 2 Z 1 ist für Personen, 

  1. deren Alterspension sich wegen Aufschubes der Geltendmachung des 
Anspruches erhöht (§ 143a, § 5 Abs. 4 APG) für jeden für diese 
Erhöhung zu berücksichtigenden Monat oder 

  2. die neben dem Bezug einer Pensionsleistung aus eigener 
Pensionsversicherung ab dem Monatsersten nach Erreichung des 
Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz begründende Erwerbstätigkeit ausüben, 

 der auf die pflichtversicherte Person entfallende Beitragsteil in der Höhe von 
10,18% der Beitragsgrundlage durch Leistungen der pflichtversicherten Person 
und in der Höhe von 8,32% der Beitragsgrundlage aus Mitteln der 
Pensionsversicherung zu zahlen. 

Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen Aufgehoben 

§ 143. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension ab dem Monatsersten 
nach Erreichung des Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz oder dem ASVG oder dem BSVG begründende 
Erwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Anrechnungsbetrag nach § 13 des 
Bundesbezügegesetzes geleistet, so gebührt dem (der) Versicherten oder dem 
Organ nach § 12 Abs. 1 des Bundesbezügegesetzes ein besonderer 
Höherversicherungsbetrag, der nach Abs. 2 zu berechnen ist. Fällt der Zeitpunkt 

Aufgehoben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt 
dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(2) Für die Bemessung des besonderen Höherversicherungsbetrages sind die 
auf Grund einer Pflichtversicherung nach Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2003 
geleisteten Beiträge zur Pensionsversicherung, die auf die versicherte Person und 
ihren Dienstgeber entfallen, mit einem Faktor zu vervielfachen. Dieser Faktor ist 
durch Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter 
Berücksichtigung des Lebensalters bei geschlechtsneutraler Bewertung des 
Einkommens festzusetzen. 

Aufgehoben 

(3) Der besondere Höherversicherungsbetrag gebührt ab jenem 
Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr der Aufnahme der Erwerbstätigkeit folgt; 
für jedes weitere Kalenderjahr der Erwerbstätigkeit wird der besondere 
Höherversicherungsbetrag neu festgesetzt. Die aus der besonderen 
Höherversicherung zustehende Leistung gebührt ab dem der erstmaligen 
Festsetzung des besonderen Höherversicherungsbetrages folgenden 
Kalenderjahr; sie ändert sich entsprechend der jeweiligen Neufestsetzung des 
besonderen Höherversicherungsbetrages. 

Aufgehoben 

 Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 425. (1) § 27 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2026 tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

 (2) § 143 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer 
Kraft. 

 (3) § 143 in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung ist auf Zeiten 
einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit vor dem 1. Jänner 
2027 weiterhin anzuwenden. 

 (4) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen unter 
Einbeziehung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger im Jahr 2030 
eine Evaluierung der Maßnahmen der Beitragszahlung nach § 27 Abs. 6 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 sowie der Aufhebung der 
besonderen Höherversicherung durch BGBl. I Nr. xxx/2026 hinsichtlich ihrer 
Wirkung auf den Arbeitsmarkt (Ausweitung der Beschäftigungsquote Älterer) 
sowie hinsichtlich Einkommensgruppen, Branchen, Geschlecht und budgetären 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Effekten vorzunehmen. Der Evaluierungsbericht ist dem Nationalrat vorzulegen. 
Wird im Rahmen der Evaluierung festgestellt, dass die wesentlichen 
Zielsetzungen der Maßnahmen nicht erreicht werden, sind diese entsprechend 
anzupassen. 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

§ 24. (1) bis (5) … § 24. (1) bis (5) … 

(6) Abweichend von Abs. 2 ist für Personen, deren Alterspension sich wegen 
Aufschubes der Geltendmachung des Anspruches erhöht (§ 134a, § 5 Abs. 4 
APG), für jeden für diese Erhöhung zu berücksichtigenden Monat die Hälfte des 
auf die pflichtversicherte Person entfallenden Beitragsteiles aus Mitteln der 
Pensionsversicherung zu zahlen. 

(6) Abweichend von Abs. 2 Z 1 ist für Personen, 

  1. deren Alterspension sich wegen Aufschubes der Geltendmachung des 
Anspruches erhöht (§ 134a, § 5 Abs. 4 APG), für jeden für diese 
Erhöhung zu berücksichtigenden Monat oder 

  2. die neben dem Bezug einer Pensionsleistung aus eigener 
Pensionsversicherung ab dem Monatsersten nach Erreichung des 
Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz begründende Erwerbstätigkeit ausüben, 

 der auf die pflichtversicherte Person entfallende Beitragsteil in der Höhe von 
9,36% der Beitragsgrundlage durch Leistungen der pflichtversicherten Person 
und in der Höhe von 7,64% der Beitragsgrundlage aus Mitteln der 
Pensionsversicherung zu zahlen. 

Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen Aufgehoben 

§ 134. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension ab dem Monatsersten 
nach Erreichung des Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz oder dem ASVG oder dem GSVG begründende 
Erwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Anrechnungsbetrag nach § 13 des 
Bundesbezügegesetzes geleistet, so gebührt dem (der) Versicherten oder dem 
Organ nach § 12 Abs. 1 des Bundesbezügegesetzes ein besonderer 

Aufgehoben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Höherversicherungsbetrag, der nach Abs. 2 zu berechnen ist. Fällt der Zeitpunkt 
der Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt 
dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(2) Für die Bemessung des besonderen Höherversicherungsbetrages sind die 
auf Grund einer Pflichtversicherung nach Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2003 
geleisteten Beiträge zur Pensionsversicherung, die auf die versicherte Person und 
ihren Dienstgeber entfallen, mit einem Faktor zu vervielfachen. Dieser Faktor ist 
durch Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter 
Berücksichtigung des Lebensalters bei geschlechtsneutraler Bewertung des 
Einkommens festzusetzen. 

Aufgehoben 

(3) Der besondere Höherversicherungsbetrag gebührt ab jenem 
Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr der Aufnahme der Erwerbstätigkeit folgt; 
für jedes weitere Kalenderjahr der Erwerbstätigkeit wird der besondere 
Höherversicherungsbetrag neu festgesetzt. Die aus der besonderen 
Höherversicherung zustehende Leistung gebührt ab dem der erstmaligen 
Festsetzung des besonderen Höherversicherungsbetrages folgenden 
Kalenderjahr; sie ändert sich entsprechend der jeweiligen Neufestsetzung des 
besonderen Höherversicherungsbetrages. 

Aufgehoben 

 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 419. (1) § 24 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2026 tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

 (2) § 134 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer 
Kraft. 

 (3) § 134 in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung ist auf Zeiten 
einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit vor dem 1. Jänner 
2027 weiterhin anzuwenden. 

 (4) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen unter 
Einbeziehung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger im Jahr 2030 
eine Evaluierung der Maßnahmen der Beitragszahlung nach § 24 Abs. 6 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 sowie der Aufhebung der 
besonderen Höherversicherung durch BGBl. I Nr. xxx/2026 hinsichtlich ihrer 
Wirkung auf den Arbeitsmarkt (Ausweitung der Beschäftigungsquote Älterer) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sowie hinsichtlich Einkommensgruppen, Branchen, Geschlecht und budgetären 
Effekten vorzunehmen. Der Evaluierungsbericht ist dem Nationalrat vorzulegen. 
Wird im Rahmen der Evaluierung festgestellt, dass die wesentlichen 
Zielsetzungen der Maßnahmen nicht erreicht werden, sind diese entsprechend 
anzupassen. 

Artikel 4 

Änderung des Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetzes 

Beiträge in der Pensionsversicherung Beiträge in der Pensionsversicherung 

§ 8. Als Beitrag zur Pensionsversicherung haben für die Dauer der 
Versicherung die Pflichtversicherten und die Weiterversicherten 22,8% der 
Beitragsgrundlage zu leisten. Davon entfallen auf die Versicherten 20% und auf 
den Bund 2,8% als Partnerleistung. § 33 Abs. 9 GSVG ist anzuwenden. 

§ 8. Als Beitrag zur Pensionsversicherung haben für die Dauer der 
Versicherung die Pflichtversicherten und die Weiterversicherten 22,8% der 
Beitragsgrundlage zu leisten. Davon entfallen auf die Versicherten 20% und auf 
den Bund 2,8% als Partnerleistung. § 33 Abs. 9 GSVG ist anzuwenden. § 27 
Abs. 6 GSVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der auf die 
pflichtversicherte Person entfallende Beitragsteil in der Höhe von 11,01% der 
Beitragsgrundlage durch Leistungen der pflichtversicherten Person und in der 
Höhe von 8,99% der Beitragsgrundlage aus Mitteln der Pensionsversicherung zu 
zahlen ist. 

 Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 38. § 8 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2026 tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

 Arbeitsmarkt-Transformationsfonds 

 § 51a. (1) Zur Unterstützung der Transformation am Arbeitsmarkt wird ein 
Arbeitsmarkt-Transformationsfonds eingerichtet, der vom Arbeitsmarktservice 
verwaltet wird. Dem Fonds stehen die ihm nach Maßgabe des § 6d AMPFG 
bereitgestellten Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung. 

 (2) Das Arbeitsmarktservice hat die dem Transformationsfonds zur 
Verfügung stehenden Mittel ganz oder teilweise aufzulösen und die dadurch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
freiwerdenden Mittel zur Finanzierung von Leistungen zur Erfüllung der 
Aufgaben gemäß § 29 insbesondere zum Zwecke der Unterstützung der 
informationstechnischen und ökologischen Transformation zu verwenden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 78. (1) bis (56) … § 78. (1) bis (56) … 

 (57) § 51a und § 80, jeweils samt Überschrift, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2026 treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

 Evaluierung 

 § 80. Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat im Jahr 2030 eine Evaluierung der durch den 
Arbeitsmarkt-Transformationsfonds nach § 51a finanzierten Maßnahmen und 
Beihilfen sowie der nach § 13 Abs. 6 AMPFG in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2026 finanzierten Beihilfen, Maßnahmen und 
Beschäftigungsprojekten hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Arbeitsmarkt sowie 
hinsichtlich Geschlecht und budgetären Effekten vorzunehmen. Der 
Evaluierungsbericht ist dem Nationalrat vorzulegen. 

Artikel 6 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

 Überweisungsbetrag an den Arbeitsmarkt-Transformationsfonds 

 § 6d. Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat infolge der Aufhebung der besonderen 
Höherversicherung in der Pensionsversicherung erzielte Mittel im Ausmaß von 
26,7 Mio. € im Jahr 2028 und von 54,6 Mio. € im Jahr 2029 dem 
Transformationsfonds nach § 51a AMSG zur Verfügung zu stellen. Ab dem Jahr 
2030 ist die Höhe der zusätzlichen Mittel aus der Aufhebung der besonderen 
Höherversicherung in der Pensionsversicherung von der Bundesministerin für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen auf Grundlage einer gesonderten 
Berechnung des Dachverbands der Sozialversicherungsträger festzulegen. 

 Überweisungsbetrag an die Pensionsversicherung 

 § 6e. Das Arbeitsmarktservice hat ab dem Jahr 2027 den 

96/M
E

 X
X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

9 von 13

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  10 von 13 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterschiedsbetrag zwischen der sich aus den mit 1.1.2027 in Kraft tretenden 
Änderungen der §§ 51 Abs. 7 ASVG, 27 Abs. 6 GSVG und 24 Abs. 6 BSVG und § 
8 FSVG ergebenden Erhöhung der aus Mitteln der Pensionsversicherung zu 
zahlenden Beitragsteile einerseits und den Minderaufwendungen der 
Pensionsversicherung infolge des Außerkrafttretens der §§ 248c ASVG, 143 
GSVG und 134 BSVG mit 31.12.2026 andererseits, aus der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik an den zuständigen Pensionsversicherungsträger zu 
überweisen. Im Jahr 2027 ist dieser Unterschiedsbetrag mit 213 Mio. € und im 
Jahr 2028 mit 191,5 Mio. € festzulegen und die Überweisung bis zum 30. Juni des 
jeweiligen Jahres durchzuführen. Ab dem Jahr 2029 bis 2035 ist der 
voraussichtlich gebührende Überweisungsbetrag von der Bundesministerin für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzulegen. Ab dem 
Jahr 2029 erfolgt die Überweisung bis zum 31. Oktober des Jahres in Form einer 
Akontierung. Die nachträgliche Feststellung des jeweils ab 2029 gebührenden 
Überweisungsbetrages erfolgt ab 2030 durch den Dachverband der 
Sozialversicherungsträger bis zum 31. August des Jahres für das jeweils 
vorangegangene Jahr. Auf Basis dieser Feststellung ist ab 2030 eine 
Verrechnung der im abgelaufenen Jahr erfolgten Akontierung mit dem 
tatsächlich gebührenden Betrag des vorangegangenen Jahres vorzunehmen. Die 
Leistung des Überweisungsbetrages endet, sobald die Minderaufwendungen der 
Pensionsversicherung infolge des Außerkrafttretens der §§ 248c ASVG, 143 
GSVG und 134 BSVG mit 31.12.2026 die sich aus den mit 1.1.2027 in Kraft 
tretenden Änderungen der §§ 51 Abs. 7 ASVG, 27 Abs. 6 GSVG und 24 Abs. 6 
BSVG und § 8 FSVG ergebende Erhöhung der aus Mitteln der 
Pensionsversicherung zu zahlenden Beitragsteile übersteigen. 

Finanzielle Bedeckung bestimmter Beihilfen nach dem AMSG Finanzielle Bedeckung bestimmter Beihilfen nach dem AMSG 

§ 13. (1) bis (5) … § 13. (1) bis (5) … 

 (6) Ab dem Jahr 2027 sind zusätzliche Ausgaben für Beihilfen, Maßnahmen 
und Beschäftigungsprojekte insbesondere zur Schaffung und Förderung von 
Arbeitsplätzen für ältere Personen bis zu einer Obergrenze von jährlich 100 Mio. 
€ wie Ausgaben nach dem AlVG zu behandeln. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 10. (1) bis (86) … § 10. (1) bis (86) … 

 (87) § 6d und § 6e, jeweils samt Überschrift, sowie § 13 Abs. 6 in der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2026 treten mit 1. Jänner 2027 in 
Kraft. 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 7 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Einkünfte aus den im Abs. 3 
aufgezählten Einkunftsarten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus einzelnen 
Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug der Sonderausgaben (§ 18) und 
außergewöhnlichen Belastungen (§§ 34 und 35) sowie des Freibetrags nach 
§ 105. 

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Einkünfte aus den im Abs. 3 
aufgezählten Einkunftsarten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus einzelnen 
Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug der Sonderausgaben (§ 18) und 
außergewöhnlichen Belastungen (§§ 34 und 35) sowie der Freibeträge nach den 
§§ 105 und 105a. 

(2a) bis (8) … (2a) bis (8) … 

Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften 

§ 41. (1) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so ist 
der Steuerpflichtige zu veranlagen, wenn 

§ 41. (1) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so ist 
der Steuerpflichtige zu veranlagen, wenn 

 1. bis 11. …  1. bis 11. … 

 12. einer der folgenden Tatbestände vom Arbeitgeber berücksichtigt wurde, 
aber die Voraussetzungen nicht vorlagen oder ein nicht zustehender 
Betrag berücksichtigt wurde: 

 12. einer der folgenden Tatbestände vom Arbeitgeber berücksichtigt wurde, 
aber die Voraussetzungen nicht vorlagen oder ein nicht zustehender 
Betrag berücksichtigt wurde: 

 a) bis l) …  a) bis l) … 

  m) ein Aktivitätsfreibetrag nach § 105a 

§ 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. § 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Berücksichtigung besonderer Verhältnisse Berücksichtigung besonderer Verhältnisse 

§ 62. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind vor Anwendung des 
Lohnsteuertarifes (§ 66) vom Arbeitslohn abzuziehen: 

§ 62. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind vor Anwendung des 
Lohnsteuertarifes (§ 66) vom Arbeitslohn abzuziehen: 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 10. Freibeträge gemäß den §§ 35 und 105 von jenem Arbeitgeber, der 
Bezüge aus einer gesetzlichen Sozialversicherung oder 
Ruhegenussbezüge einer Gebietskörperschaft im Sinne des § 25 Abs. 1 
Z 1, 3 oder 4 bei Vorliegen einer diesbezüglichen Bescheinigung 
auszahlt, sofern keine Mitteilung gemäß § 63 vorgelegt wurde. Hat der 
Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag, 
sind die Freibeträge gemäß § 35 für den (Ehe-)Partner nur zu 
berücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige erklärt, dass die 
Voraussetzungen im Sinne des § 35 Abs. 1 dritter Teilstrich vorliegen. 
Bei mehreren Pensions- oder Ruhegenussbezügen darf die 
Bescheinigung nur einer auszahlenden Stelle vorgelegt werden. 

 10. Freibeträge gemäß den §§ 35 und 105 von jenem Arbeitgeber, der 
Bezüge aus einer gesetzlichen Sozialversicherung oder 
Ruhegenussbezüge einer Gebietskörperschaft im Sinne des § 25 Abs. 1 
Z 1, 3 oder 4 bei Vorliegen einer diesbezüglichen Bescheinigung 
auszahlt, sofern keine Mitteilung gemäß § 63 vorgelegt wurde. Hat der 
Steuerpflichtige keinen Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag, 
sind die Freibeträge gemäß § 35 für den (Ehe-)Partner nur zu 
berücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige erklärt, dass die 
Voraussetzungen im Sinne des § 35 Abs. 1 dritter Teilstrich vorliegen. 
Bei mehreren Pensions- oder Ruhegenussbezügen darf die 
Bescheinigung nur einer auszahlenden Stelle vorgelegt werden; 

 11. Der Pauschbetrag für Werbungskosten gemäß § 17 Abs. 6 iVm § 1 Z 11 
der Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Aufstellung 
von Durchschnittssätzen für Werbungskosten, BGBl. II Nr. 382/2001. 

 11. der Pauschbetrag für Werbungskosten gemäß § 17 Abs. 6 iVm § 1 Z 11 
der Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Aufstellung 
von Durchschnittssätzen für Werbungskosten, BGBl. II Nr. 382/2001, 

  12. ein gemäß § 105a zustehender Aktivitätsfreibetrag. 

Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger 

§ 102. (1) Zur Einkommensteuer sind zu veranlagen: § 102. (1) Zur Einkommensteuer sind zu veranlagen: 

 1. ...  1. ... 

 2. a) …  2. a) … 

 b) Lohnsteuerpflichtige Einkünfte gemäß § 70 Abs. 2 Z 1, wenn  b) Lohnsteuerpflichtige Einkünfte gemäß § 70 Abs. 2 Z 1, wenn 

 – andere veranlagungspflichtige Einkünfte bezogen wurden, deren 
Gesamtbetrag 730 Euro übersteigt, 

 – andere veranlagungspflichtige Einkünfte bezogen wurden, deren 
Gesamtbetrag 730 Euro übersteigt, 

 – im Kalenderjahr zumindest zeitweise gleichzeitig zwei oder 
mehrere lohnsteuerpflichtige Einkünfte, die beim 
Lohnsteuerabzug gesondert versteuert wurden, bezogen worden 
sind, 

 – im Kalenderjahr zumindest zeitweise gleichzeitig zwei oder 
mehrere lohnsteuerpflichtige Einkünfte, die beim 
Lohnsteuerabzug gesondert versteuert wurden, bezogen worden 
sind, 

 – beim Lohnsteuerabzug der Alleinverdienerabsetzbetrag, der 
Alleinerzieherabsetzbetrag oder der Familienbonus Plus 
berücksichtigt wurden. 

 – beim Lohnsteuerabzug der Alleinverdienerabsetzbetrag, der 
Alleinerzieherabsetzbetrag oder der Familienbonus Plus 
berücksichtigt wurden, 

  – ein Aktivitätsfreibetrag nach § 105a berücksichtigt wurde, aber 
die Voraussetzungen nicht vorlagen oder ein nicht zustehender 
Betrag berücksichtigt wurde. 

§ 39 Abs. 5 ist dabei sinngemäß anzuwenden. § 39 Abs. 5 ist dabei sinngemäß anzuwenden. 

 3. und 4. ...  3. und 4. ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Erfolgt eine Veranlagung nach den Z 1 bis 4, bleiben jene Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit bei der Veranlagung außer Ansatz, von denen 
Lohnsteuer gemäß § 70 Abs. 2 Z 2 einzubehalten war, sofern nicht ein Antrag auf 
Veranlagung dieser Einkünfte nach Z 3 gestellt worden ist. Bei der Veranlagung 
der steuerabzugspflichtigen Einkünfte nach Z 2 und 3 sind die durch Steuerabzug 
einbehaltenen Beträge anzurechnen. 

Erfolgt eine Veranlagung nach den Z 1 bis 4, bleiben jene Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit bei der Veranlagung außer Ansatz, von denen 
Lohnsteuer gemäß § 70 Abs. 2 Z 2 einzubehalten war, sofern nicht ein Antrag auf 
Veranlagung dieser Einkünfte nach Z 3 gestellt worden ist. Bei der Veranlagung 
der steuerabzugspflichtigen Einkünfte nach Z 2 und 3 sind die durch Steuerabzug 
einbehaltenen Beträge anzurechnen. 
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